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Änderungen des Satzungsteils Verfahren zur Besetzung von Professuren  

gem § 99 Abs 4 UG 

Beschluss des Senats vom 06.03.2019 

 

Der Satzungsteil „Verfahren zur Besetzung von Professuren gem § 99 Abs 4 UG“, verlautbart im 

Mitteilungsblatt vom 21.12.2016, 12.d Stück, 15. Sondernummer wird mit Wirkung vom Tag nach der 

Verlautbarung im Mitteilungsblatt wie folgt geändert:  

 

§ 5 Einrichtung einer Auswahlkommission 

Absatz 1 lit c lautet: „Ein Mitglied aus dem Kreis der Studierenden, zu nominieren durch den Senat, 

der/die Lehrveranstaltungen im Ausmaß von zumindest 60 ECTS absolviert hat und sich bereit erklärt, 

auch während der lehrveranstaltungsfreien Zeit zur Verfügung zu stehen.“ 

 

Der Vorsitzende des Senats: 

Niemann 

 

 

 


